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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns mit Schreiben vom 11. November 2020 eingeladen, zur geplanten Änderung des 
Gentechnikgesetzes Stellung zu nehmen. Wir danken für diese Gelegenheit. 
 
Der Regierungsrat unterstützt die vorgeschlagene Verlängerung des befristeten Verbotes (Morato-
rium) für Bewilligungen zum Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen zu land-
wirtschaftlichen, gartenbaulichen oder waldwirtschaftlichen Zwecken um vier Jahre bis zum 31. 
Dezember 2025. Die gentechnikfreie Produktion ist auch ein Qualitätsmerkmal für die Schweizer 
Land- und Waldwirtschaft sowie den Gartenbau. Sie steht für die Glaubwürdigkeit der Schweizer 
Produktion und entspricht einem Konsumentenbedürfnis. Wir sehen keine Veranlassung, daran im 
jetzigen Zeitpunkt etwas zu ändern. 
 
Wir erachten es aber auch als sehr wichtig, dass die Forschung in diesem Bereich weitergeführt 
werden kann und wird. Die möglichen Chancen der Gentechnik mit Blick auf Innovation, Pesti-
zidreduktion, Beitrag zur Ertragssteigerung bei wachsender Weltbevölkerung und gleichbleibender 
oder abnehmender landwirtschaftlicher Produktionsfläche sollen in der Schweiz erforscht werden 
können. Wir begrüssen es darum, dass die Forschung in diesem Bereich durch das Moratorium 
nicht eingeschränkt wird. Wir sind mit Ihnen einverstanden, dass die Verlängerung genutzt werden 
soll, um offene Fragen rechtlicher Art und bei der Anwendung zu klären sowie die Entwicklung der 
Gentechnik in der EU zu beobachten.  
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
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